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RS OGH 1983/12/20 4Ob397/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1983

Norm

ABGB §1431 A

ABGB §1435

Rechtssatz

Nicht der Zweck des Bereicherungsrechtes ist es den als Folge der Vertragsau4ösung eingetretenen Rechtsverlust

durch eine entsprechende Vertragskorrektur, nämlich durch die Gewährung einer Leistungskondiktion nach § 1435

ABGB auszugleichen.
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